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         Obermichelbach, 01.05.2024 
 
Arbeitsdienstordnung - Regelung für den Arbeitsdienst 

Für die Erhaltung/Instandhaltung und Pflege des Vereinsheimes und der Außenanlagen ist ein 
Arbeitsdienst eingerichtet und ab dem Jahr 2024, basierend auf dem Beschluss der  
45. Mitgliederhauptversammlung am 26.04.2024, aktualisiert. 

Der Arbeitsdienst gilt für Abteilungen, welche ihre sportliche Betätigung in und an den Einrichtungen der 
Waldsportanlage Thomas Sommer ausüben.  

- Betroffene: 
Alle Aktiven Mitglieder in den Abteilungen Tennis, Fußball und Dart ab 16 Jahre bis 67 Jahre 
(Renteneintrittsalter). 
 

- Umfang: 
6 Std./Jahr oder 10,- €/Std. Ersatzbeitrag.  
 

- Besonderheiten:  
Neumitglieder betrifft die Arbeitsdienstpflicht anteilig:  
bei Eintritt bis 31.03. – 6 Stunden im lfd. Jahr 
bei Eintritt bis 31.08. – 3 Stunden im lfd. Jahr 
 

- Rahmenbedingungen: 
Der Arbeitsdienst kann über das ganze Jahr hinweg erbracht werden und ist nicht an die zwei 
festen Arbeitsdiensttermine gebunden. Eingeschlossen sind außerdem die Mithilfe bei allen 
Veranstaltungen des Hauptvereins wie z. B. Bürgerfest, Sportfest, Adventsmarkt u. dgl. 

 Unterstützung abteilungsinterner Veranstaltungen zählen i. d. R. nicht zum Arbeitsdienst. 
 Ausnahmen werden vom Vorstand freigegeben. 

- Dokumentation: 
Die geleisteten Stunden sind in eigener Verantwortung in das dafür vorgesehene 
Arbeitsdienstbuch (liegt im Erste Hilfe Raum aus) einzutragen. Nicht geleistete Stunden werden 
im Januar des Folgejahres über das Lastschriftmandat vom jeweiligen Mitglied als Zahlung an 
den Hauptverein eingezogen. 
 

Diese Regelung ist in der Vereinssatzung verankert! 

 

Die SCO Vorstandschaft 

 


